
 

Antrag  

der Abg. Lotz, Gremmels, Löber, Müller (Schwalmstadt), Schmitt, 

Siebel, Warnecke und Gnadl (SPD)  

betreffend für eine konsequente Ökopunktepolitik zugunsten der Kommunen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
1. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei Eingriffen in die Natur und Landschaft 

durch Baumaßnahmen, verpflichtend vor neuen Ausgleichsmaßnahmen die mit der Kom-
pensationsverordnung geschaffene Möglichkeit zu nutzen, einen Ausgleich durch vor-
handene Ökopunkte zu schaffen. Die Landesregierung ist angehalten, bei Nichtverwen-
dung von Ökopunkten durch die zuständige Zulassungsbehörde nachzuweisen, dass keine 
Ökopunkte erwerbbar waren. 

 
2. Der Hessische Landtag fordert die Landesregierung weiterhin auf, Eingriffe in das Land-

schaftsbild durch Windkraftanlagen vorrangig durch vorhandene Ökopunkte auszuglei-
chen. Auch hier ist bei Nichtverwendung durch die zuständige Zulassungsbehörde nach-
zuweisen, dass keine Ökopunkte erwerbbar waren.  

 
 
 
Begründung: 

Bei Eingriffen in Natur und Landschaft bzw. Waldumwandlungen durch Baumaßnahmen muss 
geeigneter Ausgleich oder Ersatz geschaffen werden. Laut Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurde durch die Kompensationsverordnung die 
Möglichkeit geschaffen, Kompensationspflichten an Dienstleister zu übertragen und einen trans-
parenten Markt für Kompensationsleistungen - den Ökopunktehandel - zu schaffen. Laut Druck-
sache 19/1174 befindet sich zum Stichtag 07.01.2015 in Hessen ein ungenutztes Guthaben von 
375.864.848 Ökopunkten. Trotz dieser enormen Ansammlung werden häufig Ausgleichszahlun-
gen bevorzugt anstatt vorhandene Ökopunkte aufzubrauchen. Die Städte und Gemeinden, die 
beflügelt durch Aussagen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz ein "Guthaben auf dem Konto der Natur" angelegt haben und teils mit erheb-
lichen finanziellen Mitteln Ökopunkte generierten, müssen für ihr Engagement endlich auch in 
der Praxis vorrangig behandelt werden.  
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